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 Fachbereich Planung und Umwelt  vom: 19.05.2003 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Planungs- und Umweltausschuss 
 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen für den Bereich nördlich der 
Heerener Straße zwischen Heerener Bach und Sportgelände im Stadtteil Heeren-Werve 
hier: Feststellungsbeschluss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt: 
 
1. Die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen einschl. des 

Erläuterungsberichtes (Anlage zur Beschlussvorlage). 
 

Die Flächennutzungsplanänderung hat folgenden Inhalt: 
 
Die Fläche nördlich der Heerener Straße zwischen Heerener Bach und Sportgelände 
im Stadtteil Heeren-Werve wird entsprechend dem Planentwurf von „Fläche für die 
Landwirtschaft“ in „Wohnbaufläche“ umgewandelt. 
 
Die genaue Abgrenzung des Änderungsbereiches ist dem beiliegenden Lageplan zu 
entnehmen. 

 
2. Die Verwaltung wird mit der Durchführung des Genehmigungsverfahrens beauftragt. 
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Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Der Rat der Stadt Kamen hat in seiner Sitzung am 23.05.1995 beschlossen, die 30. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen durchzuführen. 
 
Die Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
gem. § 20 Landesplanungsgesetz wurde von der Bezirksregierung Arnsberg am 04.04.2001 
bestätigt. 
 
Die Beteiligung der Bürger gem. § 3 (1) BauGB wurde am 10.10.2002 im Bürgerhaus im 
Stadtteil Heeren-Werve anlässlich einer Bürgerversammlung durchgeführt. Hier wurden allen 
interessierten Bürgerinnen und Bürger die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung vor-
gestellt und ihnen die Möglichkeit geboten die Planung zu erörtern und sich dazu zu äußern. 
 
Das Beteiligungsverfahren für die Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB und die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
wurde in der Zeit vom 13.01.2003 bis 14.02.2003 durchgeführt. 
 
Die in diesen Verfahren eingegangenen Stellungnahmen wurden seitens der Verwaltung 
geprüft. Anregungen und Bedenken sind zusammen mit einer Stellungnahme der Verwaltung 
und einem Abwägungsvorschlag beigefügt. 
 
Die Voraussetzungen für den Feststellungsbeschluss zur 30. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Kamen sind gegeben. 
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Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge der Verwaltung  
zu den im Rahmen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Offenlegung 

eingegangenen Anregungen und Bedenken 
 
 
 
Stellungnahme des Bergamtes Kamen: 
 
Das Bergamt Kamen regt an, den Änderungsbereich gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(Flächen unter denen der Bergbau umgeht) zu kennzeichnen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung des Bergamtes Kamen zu folgen. Der Plan wurde 
entsprechend ergänzt. 
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